
Ortsgemeinde Malberg

Neufassung des Textes zur 2. Änderung
des Bebauungsplanes ''Unter den Weiden
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Die zeichnerische Darstellung des Bebauungsplanes ist in Verbindung
mit diesem Text maßgebend fÜr die zu seiner Verwirklichung zu treffen
den Maßnahmen zur Balenordnung ($$ 45 84 des BauGB v. 12.12.1986).

2 Fo]-gelde Maße und Punkte der zelchneri.schen Darstellung sind air die
Ubertragung in die Wirklichkeit verbindlich :

Straße)breiten
Straßenl3egrenzungslinien
Baugrenzen
Abstände von vorhandenen Punkten
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Das zu erschließt)de Gelärxlie liegt am nördlichen Ortsrand der Ortsgemeinde
Malberg, Ortsteil Steineberg, zwischen der L 281 und der K 122. Die genaue
tlrgrenzung ist ]ln Bebauungsplan durch eine dld( gestri,chelte Linie markiert
und die betreffenden GrundstÜd<e sind mit ihren FlurstÜd<snurrmern in der
Satzung aufgeführt. Das Baugebiet ist als ''Mis(ilgebiet" gern. $ 6 der Bau
nutzungsverordnung, in der Neufassung vom 23.01 . 1 990 , vorgesehen.
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Die Mindestgröße fÜr ein BaugrundstÜd< beträgt 500 Quadrat:meter

Zur Oninung der Bebauung wird gemäß $ 9 BauGB folgendes festgelegt
l Di.e Bebauung erfolgt in offener Bauweise. Das zulässige lviaß der knulichen

Nutzung ist im $ 17 der Baunutzungsverordnung festgelegt und iin Bebau
ungsplan verzeichnet. Die iiberbauLnren Flächen sind durch Baugrenzen
festgesetzt. Ausnahmsweise können vor die Baugrenze vorspringende Balkone
und xmn der Baugrenze zurÜdcspringende Gebäudeteile, die 60 % der Gebäude
front M.cht Überstei.gen, zugelassen werden. Ist die ausgewiesene Über-
l:nuknre GlundstÜd<sfläche größer als die ruch der Baunutzungsverordnung
festgesetzte GRZ, so kann im NÖchstfall der durch die GRZ bestimmte Grund.
stiickstei]. ].rmerhalb dieser Fläche belnut werden. Ist die Überbaubare
GrundstÜ($;sf]ä(]le aber kleiner als die durch die GRZ festgesetzte Fläche
so ist die zeichnerische Fest]egung im Bebauungsp]-an verbindlich.

2 Die OberJ<ante des Eiügeschoßfußbodens darf bis zu 0,5 m an der Bergseite
über dem angrenzenden Gelände bzw. der Straßenkrone liegen.

3 Ganäß $ 12 der BauNVO sind Garagen, gem. $ 14 der BauNVO sind Nebenanlagen,
die dem Nutzungszwed{ der :im Baugebi.et ge].ebenen GrundstÜdce dienen und
seiner Eigenart nicht widersprechen, zulässig. Nebenanlagen und Einrichtungen
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gem. $ 14 der BauVNO und bauliche Anlagen gem. $ 23(5) der BauNVO dürfen
nur innerhalb der überbauLnren Flächen errichtet weJ:den.
H.ervon ausgenamxnen sind Garagen entsprechend den nachfolgenden Ausführungen
Garagen können Überall auf dan GrundstÜd< errichtet werden, mit Ausnahme
ei-nes fünf Péter breiten Streifens entlang der Straßenbegrenzungslinie.
Ausgencxnmen hiervon sind angebaute Garagen, bei denen das Mhnhaus näher
als fünf }bter zu stehen kormnt. Angehlute Garagen dürfen in ihrer fertigen
Höhe des Fußbodens die Höhe des Erdgeschoßfußbodens des Mllnhauses nicht
übersteigen.

4 Bei den Sichtdreiecken darf die AnpflanzmgshÖhe 0,70 m nicht Überschreiten
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Zur OJ:dnung der Bebauung wird gem. $ 86 1BauO vom 28.11 .1986 folgendes
festgelegt:

f''\.
l Die Dachform ]qann als Sattel- oder Walmdach mit einer Dachneigung von

20o - 35o ausgebildet werden. Zulässige Tölernaz t 3o
Als Dacheinded<ung sollen (liunkel algobierte Pfannen, dunkler
Sdliefer oder in Farbe urd Stl.uktur gleichwertiges Material verwendet
werden. Die Verwendung von Blech, Pappe oder dergl. als Bedachungsmaterial
ist unzulässig.

2 Für das gesamte Baugebiet ]st die Putzlnuweise in ]tlren verschiedenen
Variationen zugelassen, ferner Verblendung mit Klinkern

3 Sofern freistehende Kellergeschosse nictlt zu Wohnzwecken ausgebaut werden
ist die äußere Ansid)t dieser Ke]]ergeschosse durch Putzgesta].tung bzw.
Verblendung einem Womgeschoß anzt)glen(i)en .

4 Bei den eingeschossigen Nebengebäuden und
dächer zugelassen werden.

anlagen können auch Fladi
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